
1.11 Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

Vom 16. Dezember 1966 (Deutsche Fassung: BGBI. 1973 II S. 1570) 

Teil II 

Artikel 2 

(...) 

(2) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, zu gewährleisten, daß die in diesem Pakt verkündeten 

Rechte ohne Diskriminierung hinsichtlich der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der 

Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des 

Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status ausgeübt werden. 

Artikel 13 

(l) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf Bildung an. Sie stimmen überein, dass die 

Bildung auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und des Bewusstseins ihrer Würde 

gerichtet sein und die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten stärken muss. Sie 

stimmen ferner überein, dass die Bildung es jedermann ermöglichen muss, eine nützliche Rolle in 

einer freien Gesellschaft zu spielen, dass sie Verständnis, Toleranz und Freundschaft unter allen 

Völkern und allen rassischen, ethnischen und religiösen Gruppen fördern sowie die Tätigkeit der 

Vereinten Nationen zur Erhaltung des Friedens unterstützen muss. 

(…) 

(3) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Freiheit der Eltern und gegebenenfalls des Vormunds 

oder Pflegers zu achten, für ihre Kinder andere als öffentliche Schulen zu wählen, die den vom Staat 

gegebenenfalls festgesetzten oder gebilligten bildungspolitischen Mindestnormen entsprechen, sowie 

die religiöse und sittliche Erziehung ihrer Kinder in Übereinstimmung mit ihren eigenen 

Überzeugungen sicherzustellen. 

 


